
VERPACKUNGEN SAMMELN IST EINFACH
UMWELTSCHUTZ, DER WIRKT.
WO SAMMELN?
DIE GELBE TONNE/DER GELBE SACK –
ein Alleskönner für alle Leicht- und 
Metallverpackungen
Alle Verpackungen aus Kunststoff – vom Joghurtbecher über 
die Weichspülerflasche bis hin zum Chipssackerl – können 
in der Gelben Tonne bzw. im Gelben Sack entsorgt werden. 
Auch Getränkekartons wie Milch- und Saftpackungen sowie 
Verpackungen aus Metall, wie zum Beispiel Aluschalen 
oder Weißblechdosen, werden gemeinsam mit den 
Kunststoffverpackungen in der Gelben Tonne oder dem Gelben 
Sack gesammelt.

WARUM SAMMELN?
Weil Verpackungen ein Rohstoff sind
Verpackungen getrennt sammeln ist die Grundvoraussetzung, 
damit aus Verpackungsabfall wieder neue Verpackungen 
hergestellt werden können.
Das spart Rohstoffe, die man für die Herstellung von 
Verpackungsmaterial benötigt.

WIE SAMMELN?
Richtig sammeln fürs Recycling 
– Ganz einfach in 3 Schritten:
• Einzelne Bestandteile, die sich leicht voneinander trennen 

lassen, wie z. B. den Aludeckel vom Joghurtbecher, abtrennen. 
Nur so können sie von den Sortieranlagen auch erkannt und 
aussortiert werden.

• Nur leere Verpackungen in die Gelbe Tonne bzw. den 
Gelben Sack geben. Profis verwenden hier gerne Begriffe 
wie „restentleert“, „löffelrein“, „spachtelrein“ oder „tropffrei“. 
Die Verpackungen müssen aber nicht extra ausgewaschen 
werden.

• Bitte keine Luft sammeln: Getränkekartons oder 
Speiseölflaschen flach drücken spart Platz: zu Hause, in der 
Gelben Tonne und im Gelben Sack sowie beim Transport.

Wie bereits im letzten Stadtmagazin angekündigt, besteht für 
Zweipersonen-Haushalte die Möglichkeit, den Abfuhrrhythmus 
für Restmüll auf maximal sechs Wochen auszuweiten. Für weitere 
Informationen steht Ihnen David Reich (Tel: 04262/2288-17  - 
david.reich@ktn.gde.at) gerne zur Verfügung.

StR Mag. Wolfgang Leitner
(Referent)

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Walter Zemrosser
(Bürgermeister)

Amtliche Mitteilung. Zugestellt durch Österreichische Post

3) Essenszustellungen: 

Bei Essenszustellungen von Restaurants und von ihnen beauftragten Lieferdiensten müssen die 
Gebinde nicht zurückgenommen und der Pfandbetrag den Konsumenten nicht zurückerstattet werden. 

Es muss ein Ausgleichsbeitrag vom Gastronomen je Gebinde (an Recycling Pfand Österreich) bezahlt werden.

1) Verkauf über Automaten: 

Der Automatenbetreiber muss die leeren Gebinde nicht zurücknehmen.  
Dafür muss ein Ausgleichsbeitrag je Gebinde bezahlt werden.

Der Ausgleichsbeitrag kann entfallen wenn: – in unmittelbarer Nähe (ca. 300 Meter) eine Rückgabestelle ist 
 – mit dieser eine Vereinbarung getroffen wurde 
 – auf diese am Automaten deutlich sichtbar verwiesen wird.

2) Online-Handel:

a) Zustellung über eigenen Lieferdienst:  
Es muss die Rücknahme und Pfanderstattung bei der Lieferung sichergestellt werden. 
Der Lieferant muss aber nur jene bepfandeten Getränkeverpackungen zurücknehmen, die den angebotenen 
Packstoffen, Füllvolumen und üblicherweise bestellten Mengen entsprechen.

b) Zustellung über Post, Paket- oder Frachtverkehrsdienstleister:innen:  
Die Getränkeverpackungen müssen nicht zurückgenommen werden. 

 Es muss ein Ausgleichsbeitrag je Gebinde (an Recycling Pfand Österreich) bezahlt werden.

Veranstaltungen & Events:

Die Rücknahme und Pfandauszahlung muss grundsätzlich immer durch die jeweiligen Verkaufsstellen erfolgen.

Wenn ein Event ein hochfrequentierter Ort ist, dann kann optional eine gemeinsame Rücknahmestelle 
ernannt werden. Damit sind die einzelnen Verkaufsstellen von der Rücknahme befreit. 

Bedingung: – Rückgabestelle in unmittelbarer Nähe 
 – Vereinbarung mit dieser Rückgabestelle und 
 – Information an Konsumenten.

Zusätzlich kann eine freiwillige Rücknahme durch den/die Veranstalter:in erfolgen.  
Diese befreit die Verkaufsstelle aber nicht von der Rücknahme.

Weitere Rücknahme-Regelungen auf einen Blick:

Sonderregelungen bei der Rücknahme:

Gastronomie:

Gastronomiebetriebe in denen vor Ort konsumiert wird (in sich geschlossene Gastronomie) und Getränke 
nicht mitgenommen werden, müssen den Pfandbetrag nicht weiterverrechnen und sind auch nicht zur 
Rücknahme verpflichtet. 

ACHTUNG: – Dies ist die einzige Sonderregelung, wo der Pfandbetrag nicht an Konsument:innen 
weiterverrechnet wird! Diese Ausnahme gilt nicht bei Gastro mit Take away! 

 – Der Getränke-Einkauf erfolgt aber IMMER mit Pfandbetrag. Dafür gibt es keine Ausnahme!

Stark frequentierte Orte:

An stark frequentierten Plätzen (wie z.B. Einkaufszentren oder Bahnhöfen) können auch gemeinsame 
Rücknahmestellen eingerichtet werden, die die einzelnen Verkaufsstellen von der Rücknahme entbinden. 

Bedingung: – Rückgabestelle in unmittelbarer Nähe 
 – Vereinbarung mit dieser Rückgabestelle und 
 – Information an Konsumenten.

gemeinsame 
Rücknahme-

stelle

Evaluierungen aller Prozesse werden laufend vorgenommen, daher behält sich die EWP Änderungen vor. Stand: Okt. 2024

Noch mehr Infos finden Sie auf www.recycling-pfand.at
Abonnieren Sie unseren Newsletter um am Laufenden zu bleiben: www.recycling-pfand.at/newsletter.html
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ACHTUNG: – Dies ist die einzige Sonderregelung, wo der Pfandbetrag nicht an Konsument:innen 
weiterverrechnet wird! Diese Ausnahme gilt nicht bei Gastro mit Take away! 

 – Der Getränke-Einkauf erfolgt aber IMMER mit Pfandbetrag. Dafür gibt es keine Ausnahme!

Stark frequentierte Orte:

An stark frequentierten Plätzen (wie z.B. Einkaufszentren oder Bahnhöfen) können auch gemeinsame 
Rücknahmestellen eingerichtet werden, die die einzelnen Verkaufsstellen von der Rücknahme entbinden. 

Bedingung: – Rückgabestelle in unmittelbarer Nähe 
 – Vereinbarung mit dieser Rückgabestelle und 
 – Information an Konsumenten.

gemeinsame 
Rücknahme-

stelle

Evaluierungen aller Prozesse werden laufend vorgenommen, daher behält sich die EWP Änderungen vor. Stand: Okt. 2024

Noch mehr Infos finden Sie auf www.recycling-pfand.at
Abonnieren Sie unseren Newsletter um am Laufenden zu bleiben: www.recycling-pfand.at/newsletter.html

3) Essenszustellungen: 

Bei Essenszustellungen von Restaurants und von ihnen beauftragten Lieferdiensten müssen die 
Gebinde nicht zurückgenommen und der Pfandbetrag den Konsumenten nicht zurückerstattet werden. 

Es muss ein Ausgleichsbeitrag vom Gastronomen je Gebinde (an Recycling Pfand Österreich) bezahlt werden.

1) Verkauf über Automaten: 

Der Automatenbetreiber muss die leeren Gebinde nicht zurücknehmen.  
Dafür muss ein Ausgleichsbeitrag je Gebinde bezahlt werden.

Der Ausgleichsbeitrag kann entfallen wenn: – in unmittelbarer Nähe (ca. 300 Meter) eine Rückgabestelle ist 
 – mit dieser eine Vereinbarung getroffen wurde 
 – auf diese am Automaten deutlich sichtbar verwiesen wird.

2) Online-Handel:

a) Zustellung über eigenen Lieferdienst:  
Es muss die Rücknahme und Pfanderstattung bei der Lieferung sichergestellt werden. 
Der Lieferant muss aber nur jene bepfandeten Getränkeverpackungen zurücknehmen, die den angebotenen 
Packstoffen, Füllvolumen und üblicherweise bestellten Mengen entsprechen.

b) Zustellung über Post, Paket- oder Frachtverkehrsdienstleister:innen:  
Die Getränkeverpackungen müssen nicht zurückgenommen werden. 

 Es muss ein Ausgleichsbeitrag je Gebinde (an Recycling Pfand Österreich) bezahlt werden.

Veranstaltungen & Events:

Die Rücknahme und Pfandauszahlung muss grundsätzlich immer durch die jeweiligen Verkaufsstellen erfolgen.

Wenn ein Event ein hochfrequentierter Ort ist, dann kann optional eine gemeinsame Rücknahmestelle 
ernannt werden. Damit sind die einzelnen Verkaufsstellen von der Rücknahme befreit. 

Bedingung: – Rückgabestelle in unmittelbarer Nähe 
 – Vereinbarung mit dieser Rückgabestelle und 
 – Information an Konsumenten.

Zusätzlich kann eine freiwillige Rücknahme durch den/die Veranstalter:in erfolgen.  
Diese befreit die Verkaufsstelle aber nicht von der Rücknahme.

Weitere Rücknahme-Regelungen auf einen Blick:

Sonderregelungen bei der Rücknahme:

Gastronomie:

Gastronomiebetriebe in denen vor Ort konsumiert wird (in sich geschlossene Gastronomie) und Getränke 
nicht mitgenommen werden, müssen den Pfandbetrag nicht weiterverrechnen und sind auch nicht zur 
Rücknahme verpflichtet. 

ACHTUNG: – Dies ist die einzige Sonderregelung, wo der Pfandbetrag nicht an Konsument:innen 
weiterverrechnet wird! Diese Ausnahme gilt nicht bei Gastro mit Take away! 

 – Der Getränke-Einkauf erfolgt aber IMMER mit Pfandbetrag. Dafür gibt es keine Ausnahme!

Stark frequentierte Orte:

An stark frequentierten Plätzen (wie z.B. Einkaufszentren oder Bahnhöfen) können auch gemeinsame 
Rücknahmestellen eingerichtet werden, die die einzelnen Verkaufsstellen von der Rücknahme entbinden. 

Bedingung: – Rückgabestelle in unmittelbarer Nähe 
 – Vereinbarung mit dieser Rückgabestelle und 
 – Information an Konsumenten.

gemeinsame 
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stelle

Evaluierungen aller Prozesse werden laufend vorgenommen, daher behält sich die EWP Änderungen vor. Stand: Okt. 2024

Noch mehr Infos finden Sie auf www.recycling-pfand.at
Abonnieren Sie unseren Newsletter um am Laufenden zu bleiben: www.recycling-pfand.at/newsletter.html

3) Essenszustellungen: 

Bei Essenszustellungen von Restaurants und von ihnen beauftragten Lieferdiensten müssen die 
Gebinde nicht zurückgenommen und der Pfandbetrag den Konsumenten nicht zurückerstattet werden. 

Es muss ein Ausgleichsbeitrag vom Gastronomen je Gebinde (an Recycling Pfand Österreich) bezahlt werden.

1) Verkauf über Automaten: 

Der Automatenbetreiber muss die leeren Gebinde nicht zurücknehmen.  
Dafür muss ein Ausgleichsbeitrag je Gebinde bezahlt werden.

Der Ausgleichsbeitrag kann entfallen wenn: – in unmittelbarer Nähe (ca. 300 Meter) eine Rückgabestelle ist 
 – mit dieser eine Vereinbarung getroffen wurde 
 – auf diese am Automaten deutlich sichtbar verwiesen wird.

2) Online-Handel:

a) Zustellung über eigenen Lieferdienst:  
Es muss die Rücknahme und Pfanderstattung bei der Lieferung sichergestellt werden. 
Der Lieferant muss aber nur jene bepfandeten Getränkeverpackungen zurücknehmen, die den angebotenen 
Packstoffen, Füllvolumen und üblicherweise bestellten Mengen entsprechen.

b) Zustellung über Post, Paket- oder Frachtverkehrsdienstleister:innen:  
Die Getränkeverpackungen müssen nicht zurückgenommen werden. 

 Es muss ein Ausgleichsbeitrag je Gebinde (an Recycling Pfand Österreich) bezahlt werden.

Veranstaltungen & Events:

Die Rücknahme und Pfandauszahlung muss grundsätzlich immer durch die jeweiligen Verkaufsstellen erfolgen.

Wenn ein Event ein hochfrequentierter Ort ist, dann kann optional eine gemeinsame Rücknahmestelle 
ernannt werden. Damit sind die einzelnen Verkaufsstellen von der Rücknahme befreit. 

Bedingung: – Rückgabestelle in unmittelbarer Nähe 
 – Vereinbarung mit dieser Rückgabestelle und 
 – Information an Konsumenten.

Zusätzlich kann eine freiwillige Rücknahme durch den/die Veranstalter:in erfolgen.  
Diese befreit die Verkaufsstelle aber nicht von der Rücknahme.

Weitere Rücknahme-Regelungen auf einen Blick:

Sonderregelungen bei der Rücknahme:

Gastronomie:

Gastronomiebetriebe in denen vor Ort konsumiert wird (in sich geschlossene Gastronomie) und Getränke 
nicht mitgenommen werden, müssen den Pfandbetrag nicht weiterverrechnen und sind auch nicht zur 
Rücknahme verpflichtet. 

ACHTUNG: – Dies ist die einzige Sonderregelung, wo der Pfandbetrag nicht an Konsument:innen 
weiterverrechnet wird! Diese Ausnahme gilt nicht bei Gastro mit Take away! 

 – Der Getränke-Einkauf erfolgt aber IMMER mit Pfandbetrag. Dafür gibt es keine Ausnahme!

Stark frequentierte Orte:

An stark frequentierten Plätzen (wie z.B. Einkaufszentren oder Bahnhöfen) können auch gemeinsame 
Rücknahmestellen eingerichtet werden, die die einzelnen Verkaufsstellen von der Rücknahme entbinden. 

Bedingung: – Rückgabestelle in unmittelbarer Nähe 
 – Vereinbarung mit dieser Rückgabestelle und 
 – Information an Konsumenten.

gemeinsame 
Rücknahme-

stelle

Evaluierungen aller Prozesse werden laufend vorgenommen, daher behält sich die EWP Änderungen vor. Stand: Okt. 2024

Noch mehr Infos finden Sie auf www.recycling-pfand.at
Abonnieren Sie unseren Newsletter um am Laufenden zu bleiben: www.recycling-pfand.at/newsletter.html
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Was gehört in die 
Gelbe Tonne / 
den Gelben Sack?

JA, BITTE:
ALLE 
LEICHTVERPACKUNGEN
• Joghurt- und andere Becher
• Schalen und Trays für Obst, 

Gemüse, Takeaway etc.
• Folien
• Chipssackerl oder -dosen
• Verpackungen von 

Schnittkäse oder 
Wurstscheiben

• Folienverpackungen (z.B. 
Multipack)

• Plastikflaschen 
wie Wasch- und Putzmittelflaschen, 
Flaschen für Körperpflegemittel wie 
Shampoo und Duschgel etc.
• Getränkekartons 
z. B. gebrauchte Milch- und 
Saftpackungen

WICHTIG: Platz sparen – flach 
drücken!

UND
ALLE 
METALLVERPACKUNGEN
• Verpackungen aus Metall und 

Aluminium wie 
Aluschalen und Konservendosen, 
Kronkorken, Tierfutterdosen

Große Folien oder große 
Styroporverpackungen,
in die z. B. Möbel, 
Fernseher oder Computer 
eingepackt werden, bitte 
zum Mistplatz, Recyclinghof 
oder Altstoffsammelzentrum 
bringen.
Bitte nur leere Verpackungen 
in die Gelbe Tonne oder den 
Gelben Sack werfen.

oesterreich-sammelt.at

Was gehört in die Gelbe Tonne/ den Gelben Sack?

Verpackungen, auch 
restentleerte, die mit 
diesen Symbolen  
gekennzeichnet sind,   
gehören NICHT in die  
Verpackungssammlung.

JA, BITTE:
ALLE LEICHTVERPACKUNGEN

 Joghurt- und andere Becher
 Schalen und Trays für Obst  

 Gemüse, Takeaway etc.
 Folien 
 Chipssackerl oder -dosen
 Verpackungen von Schnitt- 

 käse oder Wurstscheiben
 Folienverpackungen  

 (z.B. Multipack)
 Plastikflaschen

wie Wasch- und Putzmittelflaschen,  
Flaschen für Körperpflegemittel wie  
Shampoo und Duschgel etc. 

 Getränkekartons
z. B. gebrauchte Milch- und Saftpackungen

WICHTIG: Platz sparen – flach drücken!

UND
ALLE METALLVERPACKUNGEN

 Verpackungen aus Metall und 
 Aluminium wie  
Aluschalen und Konservendosen,
Kronkorken, Tierfutterdosen

Große Folien oder große Styroporverpa-
ckungen, in die z. B. Möbel, Fernseher oder
Computer eingepackt werden, bitte zum 
Mistplatz, Recyclinghof oder Altstoffsam-
melzentrum bringen.
Bitte nur leere Verpackungen in die Gelbe 
Tonne oder den Gelben Sack werfen. 

NEIN, DANKE: 

 Feuer- und explosions- 
 gefährliche Abfälle wie
Akkus, Batterien, Gaskartuschen und  
Spraydosen  mit Restinhalt

 Andere Kunststoff- und  
 Metallabfälle wie
Rohre (z. B. PVC), Einweghandschuhe,
Spielzeuge, Schwimmtiere, Schwimmhilfen,
Schlauchboote, Luftmatratzen, Garten-
schläuche, Planen, Duschvorhänge, Boden-
beläge, Haushaltsgeräte, Gartengeräte,
Eisenschrott, Elektro- und Elektronikgeräte,
Werkzeugteile etc.

 Andere Abfälle wie
Restmüll, Verpackungen mit Restinhalten 
(z.B. Silikonkartsuchen, PU-Schaumdosen), 
Hygieneartikel (z.B. Windeln), Verpackun-
gen aus anderen Materialien, z. B. Glas, 
Papier (bitte in die richtigen Sammelbe- 
hälter), Pfandgebinde wie Pfandflaschen 
und -dosen, Problemstoffe, wie z. B. Lack-
dosen mit Restinhalt (bitte zur  Problem-
stoffsammlung), maschinell verpresste/
verdichtete Abfälle etc.

Diese Abfälle erschweren das Recycling 
bzw. machen es unmöglich.
Gelbe Tonnen und Gelbe Säcke mit stark 
verunreinigten Inhalten werden nicht  
entleert bzw. mitgenommen.

VERPACKUNGEN SAMMELN IST EINFACHER 
UMWELTSCHUTZ, DER WIRKT.
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Bereich 1 
Im Kalender „AP 1“

Abfuhrtermine AbfuhrtermineAbfuhrtermine

Bereich 2 
Im Kalender „AP 2“

Bereich 3 
Im Kalender „AP 3“

Wir bitten um Ihr Verständnis und um Ihre Mithilfe!

!!!   Achtung   !!!   Achtung   !!!   Achtung   !!!

10.-Oktober-Straße
Aicherweg
Am Rain
An der Gurk
Auer-von-Welsbach-Straße
Cereisenstraße
Christalnickstraße
Dr. Georg-Graber-Straße
Eberdorf
Epritz
Feldstraße
Franz-Fattinger-Straße
Friesacherstraße
Funderstraße
Gartenweg
Georgistraße
Gschwindtstraße
Hauptplatz
J. F. Perkonigstraße
Kinskyweg
Koschatstraße
Kottowitzstraße
Krappfelder Straße
Kreuzstraße
Krumfelden
Krumfeldener Straße
Lobisserweg
Lorberkogelweg
Neubaugasse
Pilgrimstraße
Schulgasse
Silberegger Straße
Tammerstraße
Türkenstraße
Ungarnstraße
Unterburger Straße
Weidenstraße

Albert-Kreiner-Weg
Am Hügel
Am Sand
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zuständigen Entsorgungsbereich 
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Abfuhrkalender Altpapier 
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zurücknehmen?
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Verkaufsstellen, die an Letztverbraucher verkaufen, 
zurückgenommen werden. Es gibt aber Ausnahmefälle - 
siehe Sonderregelungen bei der Rücknahme.
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Menge pro Kaufakt entsprechen.
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Marke X in 0,5 Liter PET-Flaschen. Es werden daher 0,5 Liter 
PET-Flaschen zurückgenommen, aber auch von der Marke Y und 
Z. Nicht zurückgenommen werden daher Aluminiumdosen oder 
PET-Flaschen in anderen Größen.

 Rücknahmestellen mit Automaten 
müssen alle Gebinde zurücknehmen. 
Hier gibt es keine Einschränkung 
in Packstoff, Füllvolumen und 
zurückgenommener Menge.

Wie werde ich Rücknehmer:

Registrieren Sie sich im EWP Portal als Rücknehmer um

– Pfandbeträge und die Aufwandsentschädigung 
(Handling-Fee) ausbezahlt zu bekommen und

– Säcke und Plomben im System bestellen zu können.

Die Registrierung ist ab September 2024 möglich  
(www.recycling-pfand.at) und ist erfolgreich 
abgeschlossen, wenn auch der Rücknehmervertrag 
unterzeichnet ist.

Welche Produkte sind bepfandet?

Ab 1.1. 2025 werden alle PET- Flaschen 
und Metalldosen mit einer Füllmenge 
von 0,1 bis 3 Liter bepfandet. Diese sind 
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gekennzeichnet.

Wie hoch ist das Pfand?

Pro Verpackung werden 25 Cent beim Verkauf eingehoben.

Durch das Einwegpfand wird hochwertiges Recycling von Getränkeverpackungen  
und somit Kreislaufwirtschaft ermöglicht.

 Gesammelte Flaschen und Dosen werden im geschlossenen Wertstoffkreislauf geführt.

 Aus den Verpackungen können wieder neue PET-Flaschen und Aluminiumdosen entstehen.

 Das achtlose Wegwerfen von Verpackungen in der Natur (Littering) wird vermieden.

 Wir haben das Sammelziel, bis 2027 90 % aller PET-Flaschen und Dosen im Kreislauf zu führen.
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